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Verordnung 
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge 
(BVV 2) 

Änderung vom … 

 
Der Schweizerische Bundesrat 

verordnet: 

I 

Die Verordnung vom 18. April 19841 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge wird wie folgt geändert: 

Art. 3a Abs. 1 
1 Für Personen, die gemäss Artikel 2 BVG obligatorisch zu versichern sind und die 
bei einem Arbeitgeber einen massgebenden AHV-Lohn von mehr als 20 880 Fran-
ken beziehen, muss ein Betrag in der Höhe von mindestens 3480 Franken versichert 
werden. 

Art. 5 Anpassung an die AHV 
(Art. 9 BVG) 

Die Grenzbeträge nach den Artikeln 2, 7, 8 und 46 BVG werden wie folgt erhöht: 

Bisherige Beträge  
Franken 

Neue Beträge  
Franken 

  

20 520 20 880 
23 940 24 360 
82 080 83 520 
  3 420   3 480 
  

Art. 24 Abs. 2bis 
2bis Nach Erreichen des AHV-Rentenalters gelten auch Altersleistungen in- und 
ausländischer Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen, mit Ausnahme von 
Hilflosenentschädigungen, Abfindungen und ähnlichen Leistungen als anrechenbare 
Einkünfte. Die Vorsorgeeinrichtung kann ihre Leistungen kürzen, soweit sie 
zusammen mit andern anrechenbaren Einkünften 90 Prozent des Betrags überstei-
gen, der bei einer Überentschädigungsberechnung unmittelbar vor dem Rentenalter 
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als mutmasslich entgangener Verdienst zu betrachten war. Dieser Betrag muss dem 
Teuerungszuwachs zwischen dem Erreichen des Rentenalters und dem Berech-
nungszeitpunkt angepasst werden. Die Verordnung über die Anpassung der laufen-
den Hinterlassenen- und Invalidenrenten an die Preisentwicklung vom 16. Septem-
ber 19872 ist sinngemäss anwendbar. 

Art. 60b Sonderfälle 
(Art. 79b Abs. 2 BVG) 

1 Für Personen, die aus dem Ausland zuziehen und die noch nie einer Vorsorgeein-
richtung in der Schweiz angehört haben, darf in den ersten fünf Jahren nach Eintritt 
in eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung die jährliche Zahlung in Form eines 
Einkaufs 20 Prozent des reglementarischen versicherten Lohnes nicht überschreiten. 
Nach Ablauf der fünf Jahre muss die Vorsorgeeinrichtung den Versicherten, die sich 
noch nicht in die vollen reglementarischen Leistungen eingekauft haben, ermögli-
chen, einen solchen Einkauf vorzunehmen. 
2 Lässt die versicherte Person im Ausland erworbene Vorsorgeansprüche oder 
-guthaben übertragen, so gilt die Einkaufslimite nach Absatz 1 erster Satz gilt nicht, 
sofern: 

a. diese Übertragung direkt von einem ausländischen System der beruflichen 
Vorsorge in eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung erfolgt; 

b. die schweizerische Vorsorgeeinrichtung eine Übertragung zulässt; und 

c. die versicherte Person für diese Übertragung keinen Abzug bei den direkten 
Steuern des Bundes, der Kantone und Gemeinden geltend macht. 

II 

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. 

… Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

 Die Bundespräsidentin: Doris Leuthard 
Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova 
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Erläuterungen zur Änderung der BVV 2 auf den 1. Januar 2011 
 
 
Art. 3a und 5 
(Anpassung der BVG-Grenzbeträge) 
 
Artikel 9 BVG gibt dem Bundesrat die Kompetenz, die in den Artikeln 2, 7, 8 und 46 BVG 
festgelegten Grenzbeträge den Erhöhungen der minimalen Altersrente der AHV anzupassen. Er sieht 
indessen keine automatische Anpassung vor. Dem Bundesrat steht die Befugnis zu, über die 
Notwendigkeit einer entsprechenden Anpassung zu entscheiden. Bezüglich der oberen Grenze des 
koordinierten Lohnes sieht Artikel 9 BVG einen noch grösseren Spielraum vor, indem der Bundesrat 
auch die allgemeine Lohnentwicklung berücksichtigen kann und sich nicht ausschliesslich auf die 
Entwicklung der AHV-Renten, die gemäss dem sogenannten Misch-Index (Mittel aus dem Lohnindex 
und dem Landesindex der Konsumentenpreise) angepasst werden (Art. 33ter AHVG), abstützen muss.  
 
Nachdem beantragt wird, auf den 1. Januar 2011 die minimale Altersrente der AHV von 1’140 auf 
1’160 Franken zu erhöhen, geht es jetzt darum, dieser Erhöhung bei der beruflichen Vorsorge 
Rechnung zu tragen und somit die Grenzbeträge entsprechend anzupassen. 
 
Die Artikel 3a Absatz 1 und Artikel 5 BVV 2 sind an die Erhöhung der minimalen Altersrente der 
AHV anzupassen. 
 
Die Erhöhung des Schwellenwertes kann dazu führen, dass Arbeitnehmer, die letztes Jahr der 
Versicherungspflicht unterstanden, jetzt nicht mehr obligatorisch versichert sind. Es kann jedoch 
vorkommen, dass solche Arbeitnehmer im folgenden Jahr aufgrund einer weiteren Lohnanpassung 
wieder obligatorisch versichert werden müssen.  Diese Probleme sind allerdings nicht Gegenstand 
dieser Verordnung, es ist vielmehr der Vorsorgeeinrichtung überlassen, angemessene Lösungen zu 
finden.  
 
Die Anpassung der Grenzbeträge führt in der obligatorischen beruflichen Vorsorge zu einer Erhöhung 
der koordinierten Lohnsumme und damit der Gutschriftensumme. Einschliesslich der Risikobeiträge 
und der Verwaltungskosten betragen die Mehrkosten ungefähr 0,4 % (73 Mio. Fr.) der Beitragssumme, 
die ohne Anpassung der Grenzbeträge geschuldet wären. Im Vergleich zur Erhöhung der AHV-
Minimal-Rente um 1,8 % gegenüber 2009 ist sie unterproportional, da nur im oberen Lohnbereich eine 
Erhöhung der koordinierten Löhne stattfindet, während sich im mittleren Lohnbereich eine 
Verminderung einstellt. 
 
Es ist vorgesehen, dass die abgeänderten Artikel 3a Abs. 1 und 5 BVV 2 am 1. Januar 2011 in Kraft 
treten. Dieses Datum stimmt mit dem Zeitpunkt überein, welcher für die Erhöhung der minimalen 
Altersrente der AHV vorgesehen ist und rechtfertigt sich aus Koordinationsgründen, wie weiter oben 
bereits dargelegt worden ist. 
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Art. 24 Abs. 2bis (neu) 
 
Gemäss der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichts1 erlaubt es der Wortlaut des aktuellen 
Artikels 24 BVV 2 nicht, im Rentenalter bei einem Invalidenrentner die AHV-Rente, die die 
Invalidenrente ablöst, bei der Überentschädigungsberechnung anzurechnen. Dies führt dazu, dass die 
Vorsorgeeinrichtung nach dem Rentenalter ihre Leistungen insoweit auszahlen muss, als sie zusammen 
mit einer allfälligen UVG-Rente (bzw. MVG-Rente) nicht 90 Prozent des mutmasslich entgangenen 
Lohns vor dem Rentenalter erreichen. Kumulativ dazu erhält die Person dann auch noch die AHV-
Rente, die aufgrund der Besitzstandswahrung mindestens gleich hoch ist wie die IV-Rente, die sie 
ablöst. Dadurch erhält diese Person im Rentenalter unter Umständen weit mehr, als sie mutmasslich je 
hätte verdienen können, was in klarem Widerspruch zum gesetzlichen Auftrag an den Bundesrat in 
Artikel 34a BVG steht.   

 
Der neue Absatz 2bis füllt diese Lücke indem er bei Invalidenrentnern im Rentenalter die AHV-Rente 
und vergleichbare Renten ausdrücklich in die Aufzählung der anrechenbaren Einkommen aufnimmt. 
Anstelle des mutmasslich entgangenen Verdienstes im Zeitpunkt der Überentschädigungsberechnung 
wird nach dem Rentenalter im Prinzip auf den Verdienst abgestellt, der unmittelbar vor dem 
Rentenalter mutmasslich entgangen ist. Ein Betrag, den die Vorsorgeeinrichtungen also bereits unter 
der geltenden Regelung bei einer Überentschädigungsberechnung kurz vor dem Rentenalter eruieren 
und anwenden muss. Die Verwendung dieser bereits vor dem Rentenalter gebräuchlichen Grösse hat 
den Vorteil, dass auch die dazu gehörige Praxis und Rechtsprechung weiter genutzt werden kann2. 
Wird die Überentschädigungsberechnung Jahre nach dem Erreichen des Rentenalters überprüft oder 
korrigiert, muss beachtet werden, dass mit der Zeit durch die Anpassung der AHV-Rente (Anpassung 
nach Mischindex) und UVG-Rente (allenfalls MVG-Rente; bei beiden Anpassung gemäss Landesindex 
der Konsumentenpreise) diese Renten gestiegen sind und nicht mehr einfach mit dem letzten 
mutmasslich entgangenen Lohn verglichen werden können. Andernfalls würde die BVG-Rente je 
länger je stärker gekürzt. Daher muss auch der letzte mutmasslich entgangene Lohn angepasst werden. 
Der Einfachheit halber soll für diese Anpassung auf die Anpassung der BVG-Risikorenten an die 
Teuerung abgestellt werden3, da die Anwendung einer Mischrechnung unter Beachtung der beiden 
erwähnten Anpassungssätze zusätzliche Komplikationen schaffen würde. Wie bereits bisher muss bei 
allfälligen grösseren Änderungen der Verhältnisse (z. B. dem Wegfall einer Kinderrente der 1. Säule 
oder dem Wegfall der Plafonierung der AHV-Rente4) die Berechnung angepasst werden.  

 

Die BVV 2 ist eine Verordnung zum BVG und regelt daher im Prinzip nur die obligatorische 
berufliche Vorsorge. Bei den Invalidenrenten sehen viele Vorsorgeeinrichtungen in ihren Reglementen 
andere Leistungsdefinitionen vor, als das BVG. Insbesondere ist reglementarisch oft ein System 
vorgesehen, bei dem bis zum Rentenalter eine temporäre Invalidenrente ausgerichtet wird und während 
dieser Zeit beitragsbefreit weiter ein (überobligatorisches) Alterguthaben mit entsprechenden Alters- 
und Zinsgutschriften aufgebaut wird. Bei Erreichen des Rentenalters wird eine neue Rente berechnet, 
indem analog zu einer „normalen“ Altersrente dieses Guthaben mit dem reglementarischen 

                                                      
1 Vgl. BGE 135 V 29 in deutscher und BGE 135 V 33 in französischer Sprache, beide vom 19. Dezember 2008 
2 Dies gilt insbesondere auch für Korrekturen, wenn der letzte tatsächliche Lohn vor Eintritt der Invalidität aus besonderen 

Gründen wie zum Beispiel Kurzarbeit tiefer war, als der üblicherweise erzielte Lohn. Der mutmasslich entgangene Lohn 

entspricht jenem Lohn, den diese Person üblicherweise erzielen würde. Abweichungen aus besonderen Gründen, die jetzt 

nicht zutreffen würden, fallen ausser Betracht. 
3 Das BSV veröffentlicht eine Tabelle mit den entsprechenden (kumulierten) Anpassungen ab 1985 (vgl. im Anhang der 

Mitteilungen der beruflichen Vorsorge Nr. 115 vom 24. 11. 2009;  

http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/3785/lang:deu/category:67).  
4 Eine stärkere Veränderung der Rentenhöhe der 1. Säule kann zum Beispiel auch eintreten, wenn die Ehefrau eines Invaliden 

durchschnittlich tiefere AHV-Einkommen hatte und das Rentenalter erreicht. Durch das darauffolgende Splitting und die 

Plafonierung verändert sich auch die Berechnungsgrundlage und die Höhe der IV- oder AHV-Rente des Ehemannes. 
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Umwandlungssatz in eine Rente umgewandelt wird. Da es sich um eine vom gesetzlichen System 
abweichende reglementarische Lösung handelt, muss auch eine allfällige Lösung für die 
Überentschädigung vom Reglement geregelt werden. Indirekt hat die Überentschädigungsbestimmung 
der obligatorischen beruflichen Vorsorge in der Verordnung aber auch für diese Einrichtungen eine 
wichtige Wirkung, denn sie bestimmt die Mindesthöhe der Leistungen, auf die die Versicherten 
Anspruch haben, und die von ihren eigenen reglementarischen Bestimmungen mindestens erreicht 
werden muss. 

 
Art. 60b 
(Sonderfälle) 
 
Abs. 1 
Nach Ansicht gewisser Kreise der beruflichen Vorsorge sind die zwei letzten Sätze des derzeitigen Art. 
60b nicht leichtverständlich und könnten Grund für Unklarheiten in der Praxis sein. Vor allem wird 
befürchtet, dass der letzte Satz e contrario so interpretiert werden kann, dass ein Einkauf in die vollen 
reglementarischen Leistungen vor Ablauf der Frist von 5 Jahren nicht möglich ist. Eine solche 
Interpretation wäre natürlich nicht korrekt. Um aber endgültig alle Unsicherheiten zu eliminieren, ist 
die Bestimmung entsprechend modifiziert worden. Es handelt sich nur um eine formelle Änderung, die 
nur die Regelung bestätigt, die der Bundesrat seinerzeit gewollt hat. 
 
Abs. 2 
Diese Bestimmung ist neu. Die Vorsorgeeinrichtungen nach FZG sind aufgrund des 
Territorialitätsprinzips reine Schweizer Institutionen, weshalb die Übertragung der 
Freizügigkeitsleistung gemäss Art. 3 Abs. 1 FZG nur zwischen schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen 
erfolgen kann. Eine Überweisung an eine ausländische Einrichtung ist daher ausgeschlossen, es sei 
denn, es handelt sich um eine liechtensteinische Vorsorgeeinrichtung (Art. 1 des zweiten 
Zusatzabkommens zum Abkommen über die Soziale Sicherheit zwischen der Schweiz und 
Liechtenstein). Im Gegenzug kann im Ausland gespartes Vorsorgeguthaben nicht ohne weiteres auf 
eine schweizerische Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung übertragen werden (Ausnahme 
Liechtenstein). Gegebenenfalls müssen die diesbezüglichen Bestimmungen über den Einkauf beachtet 
werden. 

Aufgrund einer Änderung des internen Rechts einiger Staaten (vor allem im englischen Recht) ist es 
möglich, Pensionskassenguthaben, welches im Ausland geäufnet wurde, steuerfrei auf eine 
Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz zu überweisen. Es stellt sich nun in diesen Fällen die Frage, ob die 
Limiten gemäss Art. 60b BVV 2 zur Anwendung gelangen. 

Aus steuerlicher Sicht unterliegt eine Auszahlung von Vorsorgeguthaben aus einer in- oder 
ausländischen Pensionskasse grundsätzlich der Besteuerung in der Schweiz. Vorbehalten bleiben 
allenfalls Bestimmungen in Doppelbesteuerungsabkommen, die das Besteuerungsrecht entweder dem 
Ansässigkeitsstaat (Wohnsitz des Empfängers) oder dem Quellenstaat (Sitz der Vorsorgeeinrichtung) 
zuweisen. 

Nach Art. 24 lit. c des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer erfolgt jedoch unter anderem 
keine Besteuerung für Kapitalleistungen, die bei einem Stellenwechsel von Vorsorgeeinrichtungen 
ausgerichtet werden, wenn sie der Empfänger innert Jahresfrist zum Einkauf in eine 
Vorsorgeeinrichtung verwendet. 

In einem solchen Fall ist der ganze Vorgang steuerneutral: Die Auszahlung wird nicht besteuert und 
auf der andern Seite kann steuerlich auch kein Abzug für den Einkauf geltend gemacht werden. 
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Aus rein steuerlicher Sicht wäre es in einem solchen Fall nicht notwendig, dass die Sonderbestimmung 
von Art. 60b BVV 2 zur Anwendung gelangt. Da kein Abzug für den Einkauf möglich ist, kann 
steuerlich auch kein Missbrauch erfolgen. 

Es ist zu beachten, dass die vorliegende Änderung nur bei einem Transfer vom Ausland in die Schweiz 
und nicht von der Schweiz ins Ausland Anwendung findet. Im letzteren Fall  bleibt die Regelung nach 
dem FZG anwendbar.  

Weiter ist dieser steuerneutrale Vorgang auf die maximal zulässige Einkaufssumme nach Reglement 
beschränkt. 

Schliesslich ist die vorgeschlagene Änderung für die schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen 
freiwillig. Dies insbesondere aus folgendem Grund: Gewisse Staaten – so beispielsweise das Vereinigte 
Königreich – unterwerfen die Überweisung von Vorsorgeguthaben ins Ausland Vorschriften ihres 
innerstaatlichen Rechts: So müssen zum Beispiel ausländische Vorsorgeeinrichtungen, die Guthaben 
aus Grossbritannien empfangen, die britischen Steuerbehörden informieren, falls sie aus den 
überwiesenen Guthaben vorzeitige Vorsorgeleistungen erbringen. Würde man die schweizerischen 
Vorsorgeeinrichtungen zur Aufnahme von Guthaben aus solchen Staaten verpflichten, wären sie 
folglich zur Anwendung von Vorschriften ausländischer Gesetzgebung gezwungen, was offensichtlich 
inakzeptabel wäre. Dazu kommen praktische Gründe: Die Pflichten, die den Einrichtungen, die 
Guthaben aus dem Ausland empfangen, obliegen, dauern oft über einen gewissen Zeitraum an, so z.B. 
die oben erwähnte Informationspflicht, die während fünf Jahre besteht. Nun kann es aber sehr gut 
vorkommen, dass in dieser Zeitspanne ein Guthaben infolge eines Freizügigkeitsfalles auf eine weitere 
schweizerische Einrichtung übertragen wird. Die erste Einrichtung würde diesfalls gegenüber der 
ausländischen Behörde in Bezug auf ein Guthaben verpflichtet bleiben, über das sie keine 
Verfügungsgewalt mehr hat. Nach unserer Auffassung rechtfertigt schon allein dieser Umstand, dass es 
den Vorsorgeeinrichtungen freisteht, solche Guthaben zu akzeptieren oder nicht.  




